
Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Börtlingen 
 
Feststellungsbeschluss  
 
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der 
Gemeinderat am 20.02.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden 
Werten fest: 
 

 



 

  



Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 
2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO) 
 

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 
 

 

 



 
Der Jahresabschluss 2022 mit Rechenschaftsbericht liegt gemäß § 95b Abs. 2 der 
Gemeindeverordnung von Baden-Württemberg 
von Montag, 11.03.2024 bis Dienstag, 19.03.2024 je einschließlich, während der 
üblichen Dienststunden im Rathaus Börtlingen, 
Zimmer 3, zur Einsicht öffentlich aus. 
Börtlingen, 07.03.2024 
Sabine Catenazzo 
Bürgermeisterin 


